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Abweichung im Fortluftvolumenstrom 
 

Am 24.01.2025 wurde im Rahmen einer Sanierungsplanung festgestellt, dass bei einem Kamin der 

Entsorgungsbetriebe der IST-Wert des Fortluftvolumenstroms gegenüber dem Anzeigewert der 

kontinuierlichen Messung um ca. den Faktor 2 erhöht ist. 

Die zurückliegenden Jahresemissionen wurden unter Verwendung eines um Faktor 2 erhöhten 

Fortluftvolumenstroms neu bewertet. Eine erste Überprüfung (rückwirkend bis 2009) ergab, dass 

diese neu berechneten Jahresableitungen unterhalb der zulässigen Werte liegen würden. 

Seit wann die Differenz besteht, wird noch ermittelt. 

Bis auf Weiteres wird für die Bilanzierung mit dem konservativen maximalen Fortluftvolumenstrom 

gerechnet. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte nach den bisherigen 

Erkenntnissen keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die 

Umwelt. 
 


